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Handlungsfelder des DBS

… im Themenfeld Bewegung und Bewegungsförderung

• Strukturelle und politische Rahmenbedingungen

- Umsetzung der UN-BRK

• Angebote für Bewegung und Bewegungsförderung



Grundlagen & Herausforderungen

Frankfurt, 5. März 2020
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Die Zielgruppe
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Rahmenbedingungen

Leitgedanke der UN-BRK: Inklusion

Inklusion: Selbstbestimmte & gleichberechtigte Teilhabe ohne Benachteiligung

• Art. 8 UN-BRK: Bewusstseinsbildung

• Art. 9 UN-BRK: Zugänglichkeit

• Art. 30 UN-BRK: Teilhabe am kulturellen Leben sowie
an Erholung, Freizeit und Sport

• Art. 31 UN-BRK: Statistik und Datensammlung
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Art. 30 UN-BRK (Auszug)

(5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, 
Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen,

• um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an 
breitensportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu fördern;

• um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Dienstleistungen […] von 
Erholungs-, Tourismus-, Freizeit- und Sportaktivitäten haben.

• um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, 
behinderungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und 
an solchen teilzunehmen, und zu diesem Zweck die Bereitstellung eines geeigneten 
Angebots an Anleitung, Training und Ressourcen auf der Grundlage der Gleichberechtigung 
mit anderen zu fördern;

• um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern an 
Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können, einschließlich im 
schulischen Bereich;
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Art. 31 UN-BRK (Auszug)

Statistik und Datensammlung:
(2) Die im Einklang mit diesem Artikel gesammelten Informationen werden, 
soweit angebracht, aufgeschlüsselt und dazu verwendet, die Umsetzung der 
Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen durch die Vertragsstaaten zu 
beurteilen und die Hindernisse, denen sich Menschen mit Behinderungen bei 
der Ausübung ihrer Rechte gegenübersehen, zu ermitteln und anzugehen.

Beispiel: Nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung

„So stellen Menschen mit Behinderung eine bedeutende Zielgruppe dar. Diese 
ist aber gerade im Zusammenhang mit dem Thema Bewegung und 
Bewegungsförderung sehr heterogen, so dass die Entwicklung von speziellen 
Empfehlungen bei bestimmten Behinderungen nur mit einem erheblichen 
zusätzlichen Ressourceneinsatz hätte erfolgen können.“
(Rütten, Pfeiffer, 2016, S.12)



Positionierung des DBS

Frankfurt, 5. März 2020
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Forderungen aus dem DBS-Positionspapier

„[…]gleichberechtigte Betrachtung, Benennung sowie 
Abbildung von Menschen mit Behinderungen bei 
Maßnahmen, Projekten und Veröffentlichungen der 
öffentlichen Hand, insbesondere bei den Themen 
Bewegung, Spiel und Sport.“

„[…]Sport für Menschen mit Behinderungen obligatorisch in 
die Curricula der Lehramtsstudiengänge aufgenommen 
sowie in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen integriert 
werden.“

„[…]sämtliche Programme zur Finanzierung des 
Sportstättenbaus der öffentlichen Hand an die Einhaltung 
von Mindeststandards der Barrierefreiheit gebunden sind“

Damit alle Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen von 
Angeboten für Bewegung und Bewegungsförderung profitieren können!



Bewegung, Spiel und Sport im DBS

Frankfurt, 5. März 2020
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Rehabilitationssport
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Breitensport ─ niederschwelliger Zugang

Voraussetzungen:

• dauernder Grad der Behinderung (GdB) von 20 und mehr

• Endoprothesen oder

• Besuch einer Schule mit entsprechendem Förderschwerpunkt bzw. 
Einrichtung für Menschen mit Behinderung (z. B. Werkstatt).
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Good practice beim DSA



Fazit

Frankfurt, 5. März 2020
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Fazit

Damit Menschen mit Behinderung selbstbestimmt und gleichberechtigt an Bewegung 
und Bewegungsförderung teilhaben können, braucht es:

• Grundverständnis für die Bedarfe von Menschen mit Behinderung

• Integration der Thematik Behinderung in die (Weiter-)Qualifikation der Anbieter 
sowie der Entscheider

• Barrierefreien Zugang, auch über die bauliche Barrierefreiheit hinaus

• Attraktivität der Angebote auch für Menschen mit Behinderung

• Keine Parallelstruktur, sondern Wahlfreiheit

• Manchmal auch behinderungsspezifische Angebote



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Frankfurt, 5. März 2020
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